
Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

[1799]Jahresbericht und geprüfter Abschluss

European Equity Transition Fund

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-
Taxonomie ist ein 

das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und 
ein Verzeichnis 
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomiekonform sein 
oder nicht.

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

 Ja X  Nein

  Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: __%

  in Wirtschaftstätigkeiten, 

als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

  in Wirtschaftstätigkeiten, 

nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

X   Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67,49 % 
an nachhaltigen Investitionen

X   mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

nachhaltig einzustufen sind

X   mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

nachhaltig einzustufen sind

X   mit einem sozialen Ziel

  Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: __%

  Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 
getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale erfüllt?

während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen 

haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der 

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

sind

Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit die 

beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1800] BlackRock Global Funds (BGF)

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator Messgröße 2025 2024 2023
Investitionen in nachhaltige 

nachhaltige 
Investitionen, in %

67,49 %

von mindestens 80 % an 
nachhaltigen Investitionen des 

Investitionen in das 

die Energiewende, in %

n. z.² n. z.²

Verstöße
Keine 

aktiven 
Verstöße

Keine 
aktiven 

Verstöße

Keine 
aktiven 

Verstöße

haben

Verstöße
Keine 

aktiven 
Verstöße

Keine 
aktiven 

Verstöße

Keine 
aktiven 

Verstöße

Zusammenhang mit 

sind

Verstöße
Keine 

aktiven 
Verstöße

Keine 
aktiven 

Verstöße

Keine 
aktiven 

Verstöße

halten, weshalb keine Vergleichswerte aus dem Vorjahr anwendbar sind.

weshalb keine Vergleichswerte aus dem Vorjahr anwendbar sind. 

 ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

abgeschnitten?“).
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1801]Jahresbericht und geprüfter Abschluss

 Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Positionen in nachhaltige Investitionen investiert. 
Ökologische und soziale Ziele 

und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, 

Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene 

 
Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, 
wenn: (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder 
sozialen Ziel beigetragen hat; oder 
(ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel 
beigetragen haben.

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt 
wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition 

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus 

dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach 
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen 

zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen 

Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 

der Menschenrechte 

von Korruption und 
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[1802] BlackRock Global Funds (BGF)

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige 
Auswirkungen Nachhaltigkeitsindikatoren

der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der 

beteiligt sind
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1803]Jahresbericht und geprüfter Abschluss

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen Sektor In % der 
Vermögenswerte

Land

Industrie

Gesundheitswesen Vereinigtes 
Königreich

Enel Versorger 3,04 % Italien

Informationstechnologie 3,02 % Deutschland

Gesundheitswesen 2,84 % Vereinigtes 
Königreich

Gesundheitswesen 2,78 %

Industrie 2,73 % Deutschland

Industrie 2,69 % Deutschland

Industrie 2,60 %

Industrie 2,57 % Vereinigtes 
Königreich

Weir Group Plc Industrie 2,47 % Vereinigtes 
Königreich

Industrie 2,46 %

Gesundheitswesen 2,40 %

Industrie 2,35 %

Unicredit 2,33 % Italien

Die Liste umfasst 
die folgenden 
Investitionen, auf die 
der größte Anteil der 

getätigt wurden: Vom 
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[1804] BlackRock Global Funds (BGF)

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

 Wie sah die Vermögensallokation aus?

Investitionen ökologische/soziale 
Merkmale
98,57 %

 
67,49 %

ökologische oder 
soziale Merkmale

ökologische 

 
7,06 %

9,07 %

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 

wurden.
#2 Andere Investitionen 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 
Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige 
Investitionen.  
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden.

Referenzzeiträume dargestellt.
Vermögensallokation % der Investitionen

2025 2024 2023
98,57 % 98,90 % 97,45 %

2,55 %
67,49 %

7,06 %

9,07 %

Die Vermögens-
allokation gibt den 

Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
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European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1805]Jahresbericht und geprüfter Abschluss

 In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Referenzzeitraums investiert war.

Sektor Teilsektor % der Investitionen
Industrie Investitionsgüter 37,26 %

Gesundheitswesen

Versorger Versorger 5,40 %

Industrie Gewerbliche und professionelle 
Dienstleistungen

4,46 %

Informationstechnologie 3,47 %

Gebrauchsgüter 2,94 %

Informationstechnologie 2,73 %

Versicherung

2,02 %

Einzelhandel

Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und 
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1806] BlackRock Global Funds (BGF)

  Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?

 Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1?

 Ja:

 In fossiles Gas  In Kernenergie

 Nein

Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im 

der Kommission festgelegt.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

und Kernenergie)

 Nicht taxonomiekonform

 

und Kernenergie)

 Nicht taxonomiekonform

0 % 0 %50 % 50 %

Umsatzerlöse Umsatzerlöse
0,02 % 7,62 % 0,02 % 7,62 %92,35 % 92,35 %

89,7 % 89,7 %

90,58 % 90,58 %

einschließlich Staatsanleihen* Investitionen ohne Staatsanleihen*

Gesamtinvestitionen wieder.
*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

umfassen die Kriterien 
für fossiles Gas 

Emissionen und die 
Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie 

2035. Die Kriterien 
für Kernenergie 
beinhalten umfassende 

vorschriften. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten 
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 

zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangstätigkeiten 

gibt und die unter 

emissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen.

ausgedrückt durch den 
 

- Umsatzerlöse, 

Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 

Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln - 
Investitionsausgaben 

umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 

den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
- Betriebsausgaben 

umweltfreundlichen 

der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln

X

X X
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Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1807]Jahresbericht und geprüfter Abschluss

Taxonomiekonformität (einschließlich 
Staatsanleihen)

Umsatzerlöse CapEx OpEx

0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,02 %

und Kernenergie 7,62 %
Nicht taxonomiekonform 92,35 % 89,70 % 90,58 %

Taxonomiekonformität (ohne 
Staatsanleihen)

Umsatzerlöse CapEx OpEx

0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,02 %

und Kernenergie 7,62 %
Nicht taxonomiekonform 92,35 % 89,70 % 90,58 %

staatlichen Engagements gehalten.

Umweltziele % der Investitionen
Klimaschutz 6,75 %

0,06 %

dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige 

hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet 
haben.

 Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 

% der Investitionen
Übergangstätigkeiten 0,25 %

5,28 %

 Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

% der Investitionen
2025 2024 2023
7,64 % 2,00 % 0,00 %
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1808] BlackRock Global Funds (BGF)

  Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 
Investitionen mit einem Umweltziel?

die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen 

diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

 Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/
oder sozialen Merkmale ergriffen?

angemessen sind.

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der 
Verordnung (EU) 
2020/852 nicht 
berücksichtigen.
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

[1809]Jahresbericht und geprüfter Abschluss

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

 Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

 Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit 
denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmale bestimmt wird?

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 

die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht.
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